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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei erhalten Sie unser Mandantenrundschreiben für die Monate 
August / September 2007. 
 
Wir möchten Sie insbesondere über die wichtigsten Inhalte des zwei-
ten Mittelstandsentlastungsgesetzes (MEG II) informieren. Die darin 
getroffenen Regelungen sollen allgemein zum Bürokratieabbau bei-
tragen. Ausgewählte Positionen haben wir für Sie detailliert aufge-
führt. 
  
Auch wenn Sie das Thema "Künstlersozialkasse" vermeintlich nicht 
betrifft, bitten wir um Ihre Beachtung. Hier kann für eine Vielzahl von 
Unternehmen eine Abgabepflicht bestehen (bspw. bei der Beschäfti-
gung bzw. Beauftragung eines Web-Designers zur Erstellung der In-
ternet-Präsenz). 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  
 
 
H.-J. Kraatz Steffen Schmidt 
Wirtschaftsprüfer  Steuerberater 
Steuerberater  
 

Steuertermine im Monat September 2007  
Im Monat September 2007 sollten Sie folgende Steuertermine beach-
ten:  
 

Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 
Anmeldung und Zahlung von Umsatzsteuer – mittels Barzahlung – bis 
Montag, den 10. September 2007 und – mittels Zahlung per Scheck – 
bis Freitag, den 7. September 2007.  
 

Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 
Anmeldung und Zahlung von Lohnsteuer – mittels Barzahlung – bis 
Montag, den 10. September 2007 und – mittels Zahlung per Scheck – 
bis Freitag, den 7. September 2007.  
 

Vorauszahlungen Einkommensteuer / Körperschaftsteuer:  
Barzahlung bis Montag, den 10. September 2007, Zahlung per 
Scheck bis Freitag, den 7. September 2007.  
 
 

Neue Handynummern unserer Geschäftsführer: 
 
H.-J. Kraatz: 0172 7995980          St. Schmidt: 0172 7995985 
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I. Alle Steuerzahler  

Bürokratieabbau: Zweites Mittelstandsent-
lastungsgesetz verabschiedet 

Der Bundesrat hat am 6. Juli 2007 das Zweite 
Mittelstandsentlastungsgesetz (MEG II) verab-
schiedet. Es gibt unterschiedliche Zeitpunkte 
des Inkrafttretens der verschiedenen Artikel. 
Nachfolgend finden Sie ausgewählte Einzel-
heiten zum Gesetz. 

 Freistellung der Existenzgründer von 
statistischen Meldepflichten in den ers-
ten drei Jahren: Existenzgründern soll ge-
holfen werden, sich ganz auf den Aufbau 
des Betriebs zu konzentrieren. Derzeit 
werden etwa 7.100 Existenzgründer zur 
Statistik herangezogen. 

 
 Beschränkung auf maximal drei statisti-

sche Stichprobenerhebungen pro Jahr bei 
Kleinunternehmen mit weniger als 50 Be-
schäftigten: Stichprobenerhebungen sollen 
gleichmäßiger verteilt und unangemesse-
ne Belastungen sollen vermieden werden. 
Derzeit werden 625 Kleinunternehmen zu 
mehr als drei statistischen Stichproben p. 
a. herangezogen. 

 
 Einschränkung der Reisegewerbekarten-

pflicht: Die Reisegewerbekarte soll entfal-
len, wenn für die gleiche Tätigkeit bereits 
eine Erlaubnis zum Betrieb im stehenden 
Gewerbe erteilt wurde. Zudem soll die Er-
laubnispflicht nur noch den sog. "Prinzipal" 
(nicht mehr auch dessen Angestellte) 
betreffen. 

 
 Entfall von Fristen im Fahrerlaubnisrecht: 

Lkw-, Bus- und Taxifahrer, deren zeitlich 
befristete Fahrerlaubnis länger als zwei 
Jahre nicht mehr erneuert wurde, brau-
chen sich künftig vor Neuerteilung nicht 
mehr einer erneuten Fahrerlaubnisprüfung 
zu unterziehen. 

 
 Anhebung der Gewinnschwelle für die 

Buchführungspflicht von 30.000 auf 
50.000 EURO durch eine Änderung des § 
141 AO: Im Nachgang zur Erhöhung der 
Umsatzschwelle für die steuerliche Buch-
führungspflicht von 350.000 auf 500.000 
EURO im MEG I erfolgt nun auch die An-
hebung der Gewinnschwelle von 30.000 

auf 50.000 EURO. Damit wird der Gleich-
klang von Umsatz- und Gewinngrenze (alt: 
350.000 EURO Umsatz /30.000 EURO 
Gewinn; neu: 500.000 EURO Umsatz / 
50.000 EURO Gewinn) erhalten. 

 
 Einführung der Datenübertragung für 

Arbeitgeberbescheinigungen für 
Entgeltersatzleistungen und Anspruch 
des Arbeitgebers auf Mitteilung von 
Krankengelddaten durch die Kranken-
kassen per Datenübertragung: Die 
Nutzung der bereits mit den Sozialver-
sicherungsträgern abgestimmten Da-
tensätze vermeidet bei den Abrech-
nungsstellen unnötige Kosten für meh-
rere hunderttausend Kranken-, Ver-
letzten-, Mutterschafts- und Kinder-
krankengeldbescheinigungen. 

 
 Ersatz der Vorausbescheinigung nach 

§ 194 SGB VI durch eine Sondermel-
dung im Meldeverfahren der Sozial-
versicherung: Von den Arbeitgebern 
auszustellende Verdienstnachweise 
für die letzten drei Monate vor Renten-
beginn werden durch Übermittlung im 
Rahmen des bestehenden Meldever-
fahrens vereinfacht. Allein 2004 wur-
den rd. 800.000 Nachweise erstellt. 

 
 Übertragung der Betriebsprüfung der 

Unfallversicherungsträger auf die Be-
triebsprüfung der Rentenversicherung: 
Die Prüfung der Umlagen nach Unfall-
versicherungsrecht wird mit der Be-
triebsprüfung der Arbeitgeber durch 
die Rentenversicherungsträger zu-
sammengefasst und auf letztere über-
tragen. Die bisherige Doppelprüfung 
entfällt. 
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Neues Gemeinnützigkeits- und Spenden-
recht: Bundestag stimmt zu  
 
Am 6.7.2007 hat der Bundestag das Gesetz 
zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements verabschiedet („Hilfen für Hel-
fer“). Damit soll das Gemeinnützigkeits- und 
Spendenrecht großzügiger geregelt und Spen-
der, Stiftungen und Vereine, Übungsleiter und 
engagierte Menschen unterstützt werden. Ab-
weichend vom ursprünglichen Entwurf sind 
z.B. folgende geänderte Regelungen verab-
schiedet worden:  
 
 Alle, die sich nebenberuflich im mildtäti-

gen, gemeinnützigen oder kirchlichen Be-
reich engagieren, sollen nun einen Steuer-
freibetrag von 500 EUR pro Jahr geltend 
machen können. Dies soll aber nur gelten, 
soweit die Steuerpflichtigen diesbezüglich 
nicht bereits aus anderen Regelungen (wie 
z.B. dem Freibetrag für Übungsleiter) profi-
tieren.  

 
 Für Spenden von bis zu 200 EUR soll 

künftig ein einfacher Bareinzahlungsbeleg 
oder eine Buchungsbestätigung als Nach-
weis ausreichen.  

 
Folgende weitere Neuerungen sind ebenfalls 
verabschiedet worden:  
 
 Der Freibetrag für Übungsleiter soll von 

aktuell 1.848 EUR auf 2.100 EUR erhöht 
werden. Alle darüber hinausgehenden 
Einnahmen sind dann steuerpflichtig.  

 
 Spenden sollen weiterhin als Sonderaus-

gaben abgezogen werden können. Aller-
dings soll der Höchstbetrag angehoben 
werden. Er soll entweder 20 Prozent des 
Gesamtbetrags der Einkünfte betragen 
oder 4 Promille der Summe der gesamten 
Umsätze und der im Kalenderjahr aufge-
wendeten Löhne und Gehälter.  

 
 Der Höchstbetrag für die Ausstattung von 

Stiftungen mit Kapital soll auf  
1 Mio. EUR angehoben werden.  

 
 Die Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche 

Betätigungen von gemeinnützigen Körper-
schaften soll auf 35.000 EUR angehoben 
werden.  

Hinweis: Die Besteuerungsgrenze für 
wirtschaftliche Betätigungen von gemeinnützi-
gen Körperschaften gilt z.B. auch für die Ver-
einsgaststätte. Soweit die jährlichen Ein- 
nahmen hier die Besteuerungsgrenze von jetzt 
35.000 EUR nicht übersteigen, würden diese 
Einnahmen steuerfrei bleiben können (BMF, 
Pressemitteilung vom 6.7.2007, Nr. 78/2007). 

Automatischer Kontenabruf: Weitestge-
hend mit Grundgesetz vereinbar  
 
Die zum 1.4.2005 mit dem Gesetz zur Förde-
rung der Steuerehrlichkeit in Kraft getretene 
Befugnis zum automatisierten Abruf so ge-
nannter Kontenstammdaten wie Name, Ge-
burtsdatum und Kontonummer verstoßen wei-
testgehend nicht gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen. Ziel der gesetzlichen Rege-
lungen ist u. a. die Verfolgung von Delikten wie 
Steuerhinterziehung und Sozialbetrug zu er-
leichtern.  
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) stell-
te zwar fest, dass die gesetzliche Regelung zur 
Erhebung von Kontostammdaten in sozial-
rechtlichen Angelegenheiten an einem Be-
stimmtheitsmangel leidet. Denn die Norm legt 
den Kreis der Behörden, die ein Ersuchen zum 
Abruf von Kontostammdaten stellen können, 
und die Aufgaben, denen solche Ersuchen 
dienen sollen, nicht hinreichend bestimmt fest. 
So ist die Möglichkeit zur Kontenabfrage be-
reits eröffnet, wenn die Sozialbehörde ein Ge-
setz anwendet, das an "Begriffe des Einkom-
mensteuergesetzes" anknüpft. Damit wird das 
Instrument des automatisierten Abrufs von 
Kontostammdaten für eine unübersehbare 
Vielzahl von Gesetzeszwecken zur Verfügung 
gestellt. Aber das BVerfG hat hier lediglich ei-
ne Präzisierung der gesetzlichen Regelung bis 
zum 31.5.2008 angemahnt und die Norm zur 
Sicherung der Erhebung von Sozialabgaben 
und zur Überprüfung der Berechtigung von 
Sozialleistungen für weiter anwendbar erklärt.  
 
Darüber hinaus ist die Eingriffsermächtigung 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 
D.h., Kontenabfragen durch Strafverfolgungs-
behörden oder durch Finanzbehörden sind mit 
dem Grundgesetz vereinbar. Insbesondere 
war der Gesetzgeber nicht gehalten, eine 
Pflicht der jeweils handelnden Behörde zur 
Benachrichtigung des Betroffenen nach jedem 
Kontenabruf vorzusehen. Bleibt der Kontenab-
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ruf für den Betroffenen ohne nachteilige Fol-
gen, wiegt dessen Feststellungs- und Unter-
lassungsinteresse nicht so schwer, dass ihm 
stets aktiv die für eine gerichtliche Geltendma-
chung erforderlichen Kenntnisse verschafft 
werden müssten (BVerfG, PM vom 12.7.2007, 
Nr. 78/2007). 
 
 
II. Vermieter  

Dauerhafte Leerstände können Grundsteu-
er mindern 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich der 
Auffassung des Bundesfinanzhofs ange-
schlossen, dass ein Grundsteuererlass nicht 
nur bei atypischen und vorübergehenden Er-
tragsminderungen in Betracht kommt, sondern 
auch dauerhafte, strukturell bedingte Ertrags-
minderungen erfassen kann. 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte 2001 
entschieden, dass ein Grundsteuererlass we-
gen einer Ertragsminderung für Mietobjekte 
nicht in Betracht kommt, wenn diese auf die 
allgemeine Wirtschaftslage, d. h. auf einen so 
genannten strukturellen Leerstand zurückzu-
führen ist. Von einer solchen Situation seien 
alle Grundstückseigentümer betroffen. Des-
halb komme nicht ein auf den Einzelfall bezo-
gener Steuererlass in Betracht. Der geringere 
Wert eines Mietobjekts wegen Unvermietbar-
keit könne nur bei einer Neufestsetzung des 
Einheitswerts berücksichtigt werden. Ein 
Grundsteuererlass sei deshalb nur in Fällen 
atypischer und vorübergehender Ertragsmin-
derung zu gewähren. 

Von dieser Rechtsprechung will der Bundesfi-
nanzhof in einem von ihm zu entscheidenden 
Fall abweichen. In dem Verfahren vor dem 
Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshö-
fe des Bundes hat das Bundesverwaltungsge-
richt mitgeteilt, dass es an seiner bisherigen 
Rechtsprechung nicht festhält. 

Energieausweise ab 2008 Pflicht 
 
Das Bundeskabinett hat am 27.6.2007 die  
Energieeinsparverordnung verabschiedet. Im 
Kern wird mit der Verordnung der Energieaus-
weis für Bestandsgebäude bei Vermietung und 
Verkauf verpflichtend eingeführt. Der Gebäu-
deenergieausweis zeigt die energetische Qua-

lität von Gebäuden auf. In Verbindung mit den 
Modernisierungsempfehlungen gibt er zudem 
Hinweise für kostengünstige Verbesserungen 
der energetischen Gebäudeeigenschaften. 
 
Der Energieausweis wird zeitlich versetzt, be-
ginnend mit dem 1.7.2008 für ältere Wohnge-
bäude (Baujahre bis 1965), verpflichtend. Bei 
später errichteten Gebäuden haben die Eigen-
tümer noch bis zum 1.1.2009 Zeit. Bis zum 
1.10.2008 hat ein großer Teil der Verkäufer 
und Vermieter noch die Wahl zwischen Be-
darfs- und Verbrauchsausweis, da Be-
darfsausweise erst ab dann für Wohngebäude 
mit bis zu vier Wohneinheiten unter folgenden 
beiden Voraussetzungen verpflichtend werden: 
 
 Der Bauantrag ist gestellt worden, bevor 

die erste Wärmeschutzverordnung vom 
November 1977 gegolten hat. 

 
 Zwischenzeitlich wurden keine Maßnah-

men durchgeführt, die dazu führen, dass 
das Anforderungsniveau der Wärme-
schutzverordnung erfüllt wird. 

 
Der Bedarfsausweis ermittelt anhand der Ge-
bäudeeigenschaften (z. B. Dämmqualität von 
Wänden und Fenstern, Qualität der Heizanla-
ge usw.) den Energiebedarf. Die Kosten für die 
Erstellung eines Bedarfsausweises können je 
nach Anwesen und Aufwand erheblich sein. 
 
Der Verbrauchsausweis hingegen stützt sich 
auf den bisherigen Energieverbrauch der Be-
wohner. Berechnet wird er auf der Basis von 
mindestens drei aufeinander folgenden Heiz-
kostenabrechnungen. Die Kosten für diesen 
Verbrauchsausweis betragen ca. 50 Euro. Es 
ist jedoch zu beachten, dass der Eigentümer 
nur beim Bedarfsausweis als Anlage Vorschlä-
ge für eine Modernisierung erhält. Da die Ei-
gentümer noch bis zum 30.9.2008 ein Wahl-
recht zwischen diesen beiden Energieaus-
weisarten hat, kann sich für einige u. U. die 
günstigere Variante rechnen.  
 
Die Energieeinsparverordnung berechtigt ei-
nen breiten Kreis qualifizierter Berufsgruppen 
zur Ausstellung von Energieausweisen, darun-
ter insbesondere auch Handwerker aus den 
Bereichen des Bau-, Ausbau- oder anlagen-
technischen Gewerbes. Damit wird gewährleis-
tet, dass die Gebäudeenergieausweise in der 
erforderlichen Qualität ausgestellt werden 
können und dass die zu erwartende Nachfrage 
auch marktgerecht erfüllt werden kann. 
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III. Kapitalanleger  

Werbungskosten: Gutachterkosten fallen 
nicht immer darunter  
 
Wird im Zusammenhang mit dem Kauf von 
GmbH-Anteilen ein Gutachter bestellt, gehört 
der Aufwand für den Gutachter regelmäßig zu 
den Anschaffungsnebenkosten der GmbH-
Beteiligung.  
Denn der Ansatz als sofort abziehbare Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Kapital-
vermögen ist immer dann nicht möglich, wenn 
die Gebühren erst nach der Kaufentscheidung 
entstehen und das Gutachten damit keine vor-
bereitende Maßnahme eines noch unbestimm-
ten späteren Erwerbs darstellt.  
 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen 
Fall wollte ein Arbeitnehmer konkrete GmbH-
Anteile kaufen und beauftragte in diesem Zu-
sammenhang eine Expertise bei einer Unter-
nehmensberatung. Das Gutachten sollte zum 
einen Argumentationshilfen für die Kaufpreis-
verhandlungen liefern und zum anderen der 
Bank als Basis für eine Finanzierung des Er-
werbs dienen. Damit sind alle im Zusammen-
hang mit dem Gutachten angefallenen Auf-
wendungen Anschaffungskosten der Beteili-
gung. Dagegen spricht auch nicht, dass das 
Gutachten für die Finanzierung von großer 
Bedeutung ist.  
 
Hinweis: Da Werbungskosten bei der Geldan-
lage ab 2009 mit einem Sparerpauschbetrag 
abgegolten werden, ist eine Zuordnung zum 
Kaufpreis künftig im Ergebnis besser (BFH-
Urteil vom 27.3.2007, Az. VIII R 62/05). 
 
 
 
IV. Freiberufler und Gewerbetreibende  

Steuerliche Behandlung: Gelder für Kinder 
in Kindertages-/Vollzeitpflege 

Das Bundesministerium für Finanzen hat sich 
aktuell zur steuerlichen Behandlung der Bezü-
ge, die im Rahmen der Kinderbetreuung ver-
einnahmt werden, geäußert. Die Neuregelun-
gen gelten ab dem Veranlagungszeitraum 
2008. 

 Kindertagespflege 
Betreut die Tagespflegeperson Kinder aus 
verschiedenen Familien im eigenen Haus-
halt oder in anderen Räumen eigenver-
antwortlich, stellt dies regelmäßig für die 
Betreuungskraft eine selbstständige Tätig-
keit dar. Die laufende Geldleistung, die sie 
erhält, ist als steuerpflichtige Einnahme 
aus freiberuflicher Tätigkeit zu qualifizie-
ren. Dazu zählen auch die Erstattungsbe-
träge der Jugendhilfe für Aufwendungen 
für die Unfallversicherung sowie zur an-
gemessenen Alterssicherung. Steuerbe-
freiungen sind nicht anwendbar. Betreut 
die Tagespflegeperson ein Kind jedoch in 
dessen Familie nach Weisungen der El-
tern, ist sie in der Regel Arbeitnehmer. 

Bei der Ermittlung der selbstständigen 
Einkünfte dürfen anstelle der tatsächlichen 
Betriebsausgaben unter bestimmten Vor-
aussetzungen pauschal 300 EUR je Kind 
und Monat abgezogen werden, maximal 
bis zur Höhe der Einnahmen. 

 Vollzeitpflege 
Bei der Vollzeitpflege erfolgt die Betreuung 
zeitlich befristet oder dauerhaft im Haus-
halt der Pflegeeltern. Zwischen Pflegeel-
tern und Kind soll ein dem Eltern-Kind-
Verhältnis ähnliches Band entstehen. Das 
dafür vorgesehene Pflegegeld sowie an-
lassbezogene Zuschüsse aus öffentlichen 
Mitteln sind steuerfreie Beihilfen. 

Nicht darunter fallen allerdings Platzhalte-
kosten und Bereitschaftsgelder. Liegen die 
Erziehungsbeiträge abzüglich Aufwands-
entschädigungen pro Pflegehaushalt im 
Jahr über 24.000 EUR, ist von einer Er-
werbstätigkeit auszugehen. Abziehbar ist 
in diesen Fällen dann u. a. eine Be-
triebsausgabenpauschale in Höhe der im 
Pflegegeld enthaltenen Erstattung der ma-
teriellen Aufwendungen je Kind und Monat 
(BMF, Schreiben vom 24.5.2007, Az. IV C 
3 - S 2342/07/0001). 
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V. Gesellschafter und Geschäftsführer 
von Kapitalgesellschaften  

Arbeitslohn: Bei Übernahme der Pensions-
zusage durch einen Dritten  
 
Die Ablösung einer erteilten Pensionszusage 
führt auch dann zum Zufluss von Arbeitslohn, 
wenn der Betrag auf Verlangen des Arbeit-
nehmers an einen Dritten gezahlt wird, damit 
dieser die Pensionsverpflichtung übernimmt.  
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen 
Fall hatte eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) eine an ihren Gesellschafter-
Geschäftsführer erteilte Pensionszusage nach 
der Trennung auf das Konto einer anderen 
GmbH überwiesen. Damit fließt dem Gesell-
schafter zu diesem Zeitpunkt zusätzlicher Ar-
beitslohn zu. Denn er kann in diesem Moment 
wirtschaftlich darüber verfügen, sodass bei ihm 
eine Vermögensmehrung eingetreten ist 
 
Keine Rolle spielt es, dass der Ablösungsbe-
trag nicht an den Geschäftsführer selbst, son-
dern an eine andere GmbH zur Übernahme 
der Pensionszusage gezahlt wird. Nutzungs-
beschränkungen aufgrund von Verwendungs-
abreden sind für den Zufluss von Einnahmen 
unschädlich, da sie lediglich den Vermögens-
gebrauch betreffen. Sie haben keinen Einfluss 
auf den steuerlichen Zufluss. Der Ablösungs-
betrag unterliegt allerdings der Tarifermäßi-
gung, weil es sich um eine Vergütung für eine 
mehrjährige Tätigkeit handelt, die in zusam-
mengeballter Form ausbezahlt wird.  
Hinweis: Die bloße Einräumung von Ansprü-
chen führt beim Arbeitnehmer regelmäßig aber 
noch nicht zum Zufluss von Einnahmen (BFH-
Urteil vom 12.4.2007, Az. VI R 6/02). 
 
 
VI. Personengesellschaften und deren 
Gesellschafter  

Gewerbliche Prägung: Durch ausländische 
Kapitalgesellschaft 

Eine ausländische Kapitalgesellschaft kann 
unter den gleichen Voraussetzungen wie eine 
inländische Kapitalgesellschaft eine vermö-
gensverwaltende Personengesellschaft ge-
werblich im Sinne des Einkommensteuerge-
setzes prägen. Das bedeutet insbesondere in 

den Fällen, in denen ausschließlich eine aus-
ländische Kapitalgesellschaft persönlich haf-
tender Gesellschafter und Geschäftsführer der 
Personengesellschaft ist, dass die Personen-
gesellschaft gewerbliche Einkünfte bezieht. 

Im Urteilsfall war ein alleiniger Kommanditist 
an mehreren ausländischen Kommanditgesell-
schaften beteiligt, die nur vermögensverwal-
tende Tätigkeiten ausübten. Einzige Komple-
mentäre und Geschäftsführer waren ausländi-
sche Kapitalgesellschaften. Als diese aus den 
Kommanditgesellschaften ausschieden, über-
nahm der Kommanditist das gesamte Vermö-
gen. Das hatte zur Folge, dass das Finanzamt 
von der Aufgabe eines gewerblichen Betriebes 
ausging und dem Kommanditisten die Gewin-
ne aus der Aufdeckung der stillen Reserven 
zurechnete. 

Hinweis: Für eine unterschiedliche Behand-
lung von in- und ausländischen Kapitalgesell-
schaften sprechen weder Wortlaut noch Ent-
stehungsgeschichte der anzuwendenden ge-
setzlichen Regelungen (BFH-Urteil vom 
14.3.2007, Az. XI R 15/05). 

VII. Umsatzsteuerzahler  

Grundsätzlich umsatzsteuerfrei: Unterver-
mittlung von Krediten 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erkennt 
die Untervermittlung von Krediten grundsätz-
lich als umsatzsteuerfrei an. Der EuGH sieht 
die Tätigkeit des Untervertreters als eine ein-
heitliche Tätigkeit an. Die Vermittlung ist die 
Hauptleistung und die Beratung grundsätzlich 
die Nebenleistung, wenn sich die Vermögens-
beratung darauf beschränkt, den Kunden bei 
der Auswahl verschiedener Finanzmarktpro-
dukte zu unterstützen.  

Im Urteilsfall war ein Vermögensberater als 
Untervertreter eines Finanzvertriebs tätig. 
Nach Analyse der Finanzsituation seiner Kun-
den vermittelte er über den Finanzvertrieb 
Kredite und andere Finanzprodukte. Der Um-
stand, dass der Untervermittler zunächst die 
Vermögenssituation der von ihm akquirierten 
Kunden analysiert, steht der steuerfreien Ver-
mittlung nicht entgegen.  
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Für die Steuerfreiheit ist es nicht erforderlich, 
dass ein Vertragsverhältnis zwischen dem 
Vermittler und einem der Parteien des Kredit-
vertrags, zu dessen Abschluss er beigetragen 
hat, besteht. Es ist auch nicht Voraussetzung, 
dass der Untervertreter in unmittelbaren Kon-
takt mit beiden Vertragsparteien tritt. Er darf 
seine Arbeit jedoch nicht auf die Übernahme 
der mit dem Vertrag verbundenen Sacharbeit 
beschränken.  

Hinweis: Das Urteil hat die Konsequenz, dass 
der Hauptvertreter vom Untervermittler keine 
Rechnung mit Umsatzsteuerausweis erhält, die 
er selbst mangels eigener steuerpflichtiger 
Umsätze an ein Kreditinstitut nicht als Vor-
steuer abziehen könnte. Das sorgt insbeson-
dere bei den häufig anzutreffenden mehrstufi-
gen Finanzvertrieben für Entspannung (EuGH-
Urteil vom 21.6.2007, Rs. C-453/05).  

VIII. Arbeitgeber  

Ein-Prozent-Regel: Keine Abgeltung von 
Unfallkosten  
 
Stellt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
einen Firmenwagen zur Verfügung, müssen 
die Arbeitnehmer in der Regel den damit ver-
bundenen so genannten geldwerten Vorteil als 
Arbeitslohn versteuern. Der Vorteil wird in den 
meisten Fällen monatlich mit einem Prozent 
des Pkw-Bruttolistenpreises bewertet. Durch 
den Ansatz dieser pauschalen Ein-Prozent-
Regel sind die Kosten abgegolten, die unmit-
telbar durch das Halten und den Betrieb des 
Fahrzeugs veranlasst sind und typischerweise 
bei der Nutzung anfallen. Als geldwerter Vorteil 
werden Einnahmen eines Arbeitnehmers be-
zeichnet, die nicht aus Geld bestehen, wie z.B. 
eine Wohnung, die einem Arbeitnehmer un-
entgeltlich oder verbilligt überlassen wird. Der 
geldwerte Vorteil gehört grundsätzlich zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn.  
 
Aktuell hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-
schieden, dass Unfallkosten nicht von der Ein-
Prozent-Regel erfasst werden. Verzichtet der 
Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer also 
auf die Zahlung von Schadenersatz für einen 
während einer beruflichen Fahrt alkoholbedingt 
entstandenen Unfallschaden, können diese 
Kosten einen zusätzlichen geldwerten Vorteil 
für den Arbeitnehmer darstellen, den er zu ver-
steuern hat. Das ist immer dann der Fall, wenn 

die Schadenersatzforderung nicht zum Wer-
bungskostenabzug berechtigt.  
 
Hinweis: Ein Werbungskostenabzug ist z.B. 
immer dann ausgeschlossen, wenn das auslö-
sende Moment für den Verkehrsunfall die al-
koholbedingte Fahruntüchtigkeit war (BFH-
Urteil vom 24.5.2007, Az. VI R 73/05). 
136/01).  

Geldwerter Vorteil: Neues zu Arbeitgeber-
darlehen 

Als geldwerter Vorteil werden Einnahmen ei-
nes Arbeitnehmers bezeichnet, die nicht aus 
Geld bestehen, wie z.B. eine Wohnung, die ei-
nem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt 
überlassen wird. Der geldwerte Vorteil gehört 
grundsätzlich zum steuerpflichtigen Arbeits-
lohn. Bei einem Arbeitgeberdarlehen hatte der 
Bundesfinanzhof jüngst keinen geldwerten 
Vorteil angenommen, wenn der mit dem Ar-
beitnehmer vereinbarte Zinssatz marktüblich 
ist.  

Ein gutes Jahr später nimmt auch das Bun-
desministerium der Finanzen zu diesem Urteil 
Stellung. Danach fällt in allen offenen und ähn-
lich gelagerten Fällen nur noch dann 
Lohnsteuer zum Nachteil des Arbeitnehmers 
an, wenn sich ein Vorteil zwischen dem markt-
üblichen und dem vom Arbeitnehmer zu zah-
lenden Zins ergibt. Dabei sind grundsätzlich 
die Konditionen bei Vertragsabschluss für die 
gesamte Vertragslaufzeit maßgebend, sofern 
kein variabler Zinssatz vereinbart ist.  

Aus Vereinfachungsgründen wird nicht bean-
standet, wenn Arbeitgeber für die Feststellung 
des marktüblichen Zinssatzes die bei Ver-
tragsabschluss von der Deutschen Bundes-
bank zuletzt veröffentlichten gewichteten 
Durchschnittszinssätze heranziehen. Davon 
darf ein Abschlag von vier Prozent vom Effek-
tivzinssatz vorgenommen werden. Aus der Dif-
ferenz zum Effektivzinssatz des Darlehens 
wird dann der geldwerte Vorteil berechnet.  

Hinweis: Somit kommt es nicht mehr zur An-
wendung der bislang gültigen starren Fünf-
Prozent-Grenze. Das wirkt sich bei einem ge-
ringen Kapitalmarktniveau positiv aus. Liegt 
das allgemeine Zinsniveau hingegen deutlich 
über fünf Prozent, kann es künftig auch zur 
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Lohnbesteuerung bei höher vereinbarten Sät-
zen kommen, was durch die festgelegte Pau-
schalgrenze von fünf Prozent bislang ausge-
schlossen war (BMF, Schreiben vom 
13.6.2007, Az. IV C 5 - S 2334/07/0009).  

Die neue Pauschalbesteuerung von Sach-
zuwendungen und Geschenken an Arbeit-
nehmer: hier Sozialversicherungspflicht 
 
Das Jahressteuergesetz 2007 führt ab dem 
1.1.2007 eine Einkommensteuer-
Pauschalierungsmöglichkeit für Sachzuwen-
dungen an Arbeitnehmer mit einem Pauschal-
steuersatz von 30 % ein. Dem zuwendenden 
Steuerpflichtigen ermöglicht das Gesetz, die 
Einkommensteuer pauschal zu erheben, wenn 
er die Steuer übernimmt und den Zuwen-
dungsempfänger darüber informiert. Für den 
Empfänger ist die Zuwendung steuerfrei. 
 
Als Sachzuwendungen kommen z. B. gewähr-
te Vorteile anlässlich des Besuchs von sportli-
chen, kulturellen oder musikalischen Veran-
staltungen, aber auch Incentive-Reisen in Be-
tracht. Als Bemessungsgrundlage für die Be-
steuerung der geldwerten Vorteile wird auf die 
tatsächlichen Kosten einschließlich Umsatz-
steuer abgestellt. 
 
Um bei hohen Sachzuwendungen eine Be-
steuerung mit dem individuellen Steuersatz 
des Empfängers der Zuwendung zu gewähr-
leisten, wird die Pauschalierungsmöglichkeit 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je 
Empfänger und Wirtschaftsjahr oder die Auf-
wendungen für die einzelne Zuwendung den 
Betrag von 10.000 Euro übersteigen. 
 
Die Pauschalsteuer ist als Betriebsausgabe 
abziehbar, wenn der Empfänger der Zuwen-
dung Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen ist. 
Die Pauschalierung wird bei Arbeitnehmern 
nur in den Fällen zugelassen, in denen die 
Sachzuwendungen zusätzlich zu dem ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 
Vom Gesetzgeber nicht eindeutig geklärt war 
die Frage, inwieweit diese Sachzuwendungen 
auch der Sozialversicherungspflicht unterlie-
gen. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales ist der Auffassung, dass diese Zu-
wendungen auch sozialversicherungspflichtig 
sind. Der Grundsatz, wonach pauschalbesteu-
erte Zuwendungen nicht der Sozialversiche-

rungspflicht unterfallen, trifft demnach nicht 
mehr uneingeschränkt zu. 
 
Durch diese Entscheidung schränkt das Minis-
terium den positiven Effekt dieser Vorschrift 
erheblich ein. Lediglich bei Arbeitnehmern, de-
ren Gehalt oberhalb der Beitragsbemessungs-
grenze in der Sozialversicherung liegt oder die 
nicht sozialversicherungspflichtig sind, stellt die 
Pauschalierungsmöglichkeit mit 30 % – insbe-
sondere für Incentive-Reisen – eine interes-
sante Belohnungsmöglichkeit dar. 

Arbeitgeber haftet für betriebliche Alters-
vorsorge 
 
Nach dem Betriebsrentengesetz kann der Ar-
beitnehmer vom Arbeitgeber verlangen, dass 
von den künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 
% der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze 
in der allgemeinen Rentenversicherung durch 
Entgeltumwandlung für seine betriebliche Al-
tersversorgung verwendet werden. Ferner 
steht der Arbeitgeber für die Erfüllung der von 
ihm zugesagten Leistungen auch dann ein, 
wenn die Durchführung nicht unmittelbar über 
ihn erfolgt. Demnach hat er auch einzustehen, 
wenn eine Direktversicherung abgeschlossen 
wird und diese nicht leistet. 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil 
vom 12.6.2007 entschieden, dass diese Rege-
lung verfassungsgemäß ist. Ein Verstoß gegen 
das Grundgesetz, insbesondere gegen die ge-
schützte Berufsfreiheit, liegt nicht vor. 
 
Die Richter verurteilten deshalb einen Arbeit-
geber, der sich weigerte, der gesetzlichen 
Verpflichtung nachzukommen, zum Abschluss 
einer Vereinbarung über die Entgeltumwand-
lung und zur Durchführung der Vereinbarung. 
 
 
IX. Abschließende Hinweise  

Künstlersozialkasse 
 
Viele Betriebe haben nur unzureichende 
Kenntnis darüber, ob sie eine Abgabe an die 
Künstlersozialkasse entrichten müssen, wenn 
sie z. B. für ein Betriebsfest oder zu Werbe-
zwecken selbständige Künstler oder Publizis-
ten engagieren. 
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Mit dem 3. Gesetz zur Änderung des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes und anderer Ge-
setze (3. KSVG-Novelle) ist am 22. März 2007 
vom Gesetzgeber die verschärfte Prüfung der 
Unternehmen, die künstlerische Leistungen 
nutzen und verwerten, hinsichtlich ihrer Abga-
bepflicht beschlossen worden.  
 
Künftig wird diese Prüfung in der Regel nicht 
mehr von der KSK, sondern von der Deut-
schen Rentenversicherung (DRV) übernom-
men, die auch die Prüfung in Bezug auf die üb-
rigen Sozialversicherungszweige vornimmt. 
Auf diese Weise wird der Kreis der geprüften 
Unternehmen erheblich ausgeweitet. Auch 
können künftig höhere Bußgelder erhoben 
werden, wenn ein abgabepflichtiges Unter-
nehmen seiner Abgabepflicht nicht nach-
kommt. Bisher wurden Bußgelder bis zu einer 
Höhe von 5000 Euro erhoben. Nach der Neu-
regelung können sie (je nachdem, ob Meldun-
gen nicht abgegeben, Aufzeichnungen nicht 
geführt oder Auskünfte nicht erteilt wurden) bis 
auf 50.000 Euro erhöht werden.  
 
Die folgenden Informationen sollen es Unter-
nehmen erleichtern festzustellen, ob sie an die 
KSK abgabepflichtig sind. Diese selbständige 
Überprüfung sollte in jedem Fall vorgenommen 
werden, damit bei der Aufnahme der Prüfung 
durch die Deutsche Rentenversicherung keine 
unangenehmen Überraschungen auftreten.  
 
Wann sind Unternehmen abgabepflichtig?  
 
 Unternehmen sind unabhängig von ihrer 

Rechtsform zur Abgabe an die KSK ver-
pflichtet, wenn sie:  

 

a) typischerweise künstlerische oder publi-
zistische Werke oder Leistungen verwer-
ten (z. B. Verlage, Presseagenturen, Thea-
ter, Orchester, Chöre, Rundfunk- und 
Fernsehanstalten, Galerien, Museen etc.), 
oder  
b) Aufträge an selbständige Künstler und 
Publizisten erteilen (zur Werbe- und Öf-
fentlichkeitsarbeit für das eigene Unter-
nehmen oder um auf andere Weise mit 
diesen Aufträgen Einnahmen zu erzielen) 
und dies nicht nur gelegentlich tun.  
 

 Die Frage, ab welcher Häufigkeit Aufträge 
nicht mehr nur „gelegentlich“ vergeben 
werden, ist nicht allgemein verbindlich 
festgelegt. Eine gute Orientierung bietet 
aber die Tatsache, dass Unternehmen  
z. B. dann abgabepflichtig sind, wenn sie 

jährlich mehr als 3 Veranstaltungen mit 
selbständigen Künstlern und Publizisten 
organisieren und dafür Eintritt verlangen 
oder sonst Einnahmen erzielen möchten.  

 
 Die Definition künstlerischer oder publizis-

tischer Leistungen ist ebenfalls nicht im-
mer eindeutig. Wesentliche Hinweise lie-
fert die Definition des Personenkreises, 
der durch das Künstlersozialversiche-
rungsgesetz begünstigt werden soll. 
Künstler oder Publizisten im Sinne des 
Gesetzes sind solche, die Musik, darstel-
lende oder bildende Kunst schaffen, aus-
üben oder lehren bzw. als Schriftsteller, 
Journalist oder in anderer Weise publizis-
tisch tätig sind oder Publizistik lehren.  

 
Beispiele für Künstler und Publizisten 
sind Alleinunterhalter, Ballettlehrer, Cho-
reographen, Clowns, Designer, Fotodesig-
ner, Grafiker, Journalisten, Kabarettisten, 
Musiklehrer, Pressefotografen, Schriftstel-
ler, Texter, Web-Designer oder Werbefo-
tografen. Für die Bereiche Theater, Or-
chester, Rundfunk- und Fernsehanbieter, 
Film- und Fernsehproduktion haben  
die Spitzenorganisationen der Sozialversi-
cherung einen Abgrenzungskatalog  
erarbeitet, nach dem in der Regel ver- 
fahren wird (zu beziehen über die  
Internetseite der Künstlersozialkasse, 
www.kuenstlersozialkasse.de, Informatio-
nen und Vordrucke, Download von Infor-
mationsschriften der KSK für Verwerter, In-
fo 06 und Info 09).  

 
 Es besteht auch dann Abgabepflicht sei-

tens der Verwerter, wenn der Künstler o-
der Publizist, von dem die Leistung bezo-
gen wird, nicht selber in der KSK versiche-
rungspflichtig ist (z. B. weil er die Tätigkeit 
nur nebenberuflich bzw. nicht berufsmäßig 
ausübt oder im Ausland ansässig ist).  

 
 Die Künstlersozialabgabe muss dann ge-

leistet werden, wenn eine natürliche Per-
son mit dem Auftrag betraut wurde und für 
die Leistung das Entgelt erhält. Es ist da-
bei unerheblich, ob die selbständigen 
Künstler als einzelne Freischaffende oder 
als Gruppe, wie z. B. als Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts, oder unter einer Firma 
(Einzelfirma, aber auch oHG, KG) beauf-
tragt werden.  
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 Nicht abgabepflichtig sind dagegen Zah-
lungen an juristische Personen wie z. B. 
an eine GmbH. Allerdings muss die GmbH 
selber auf die an die selbständigen Künst-
ler gezahlten Entgelte die Abgabe zahlen.  

 
 Weiterhin sind die gesondert ausgewiese-

ne Umsatzsteuer, steuerfreie Aufwands-
entschädigungen (z. B. Reise- und Bewir-
tungskosten) sowie Entgelte, die im Rah-
men der so genannten Übungsleiterpau-
schale in Höhe von 1.848 EUR jährlich 
steuerfreie Aufwandsentschädigungen 
sind (§ 3 Nr. 26 EStG), nicht abgabepflich-
tig.  

 
 Es existieren einige komplizierte Konstella-

tionen, in denen häufig unklar ist, ob eine 
Abgabepflicht besteht. So muss ein Unter-
nehmen auf Entgelte an Personengesell-
schaften (z. B. eine OHG und KG), von 
denen es künstlerische Leistungen be-
zieht, die Abgabe zahlen und zwar unab-
hängig davon, ob diese Personengesell-
schaft selber versicherungspflichtig ist  
oder nicht. Letzteres ist bspw. dann der 
Fall, wenn sie mehr als einen Arbeitneh-
mer beschäftigt. Auch die speziellen Be-
schäftigungsverhältnisse innerhalb einer 
GmbH können häufig nicht leicht einge-
ordnet werden. So können auch Gesell-
schafter-Geschäftsführer als selbstständi-
ge Künstler definiert werden, womit die 
Zahlungen der GmbH an sie abgabepflich-
tig sind (wenn kein abhängiges Beschäfti-
gungsverhältnis zur GmbH besteht und bei 
einer Gesamtwürdigung der Tätigkeit 
künstlerische oder publizistische Betäti-
gungen überwiegen).  

Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes:  
 
Seit dem 1.7.2007 gilt das Wohnungseigen-
tumsgesetz (WEG) in novellierter Form. Die 
Neuregelungen führen zum einen zu einer 
Vereinfachung bei der Verwaltung von Eigen-
tumswohnungen. Zum anderen wird das Ge-
richtsverfahren nun an die Zivilgerichte verwie-
sen, wodurch das oft aufwendigere Verfahren 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht mehr an-
zuwenden ist.  
 
Auch die Haftung der einzelnen Wohnungsei-
gentümer gegenüber Gläubigern ist jetzt klar 
gesetzlich geregelt. Im Ergebnis ist das Haf-

tungsrisiko eines jeden einzelnen Wohnungs-
eigentümers im Außenverhältnis begrenzt. So 
haftet er beispielsweise künftig für Verbindlich-
keiten der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer nur noch im Verhältnis seines Miteigen-
tumsanteils.  
 
Vor allem aber stärkt das neue WEG die 
Mehrheitsentscheidung der Wohnungseigen-
tümer. Diese können jetzt z.B. über die Vertei-
lung von Betriebs- und Verwaltungskosten 
entscheiden oder bei der Umlage von Kosten 
für eine Instandhaltungs- oder Baumaßnahme 
von der gesetzlich vorgeschriebenen Vertei-
lung abweichen, indem sie einen für diesen 
Fall passenderen Maßstab wählen (Gesetz zur 
Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes 
und anderer Gesetze vom 26.3.2007).  

Arbeitnehmer-Entsendegesetz: Gebäude-
reinigerhandwerk einbezogen 

Mit der Aufnahme des Gebäudereinigerhand-
werks in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
am 1.7.2007 ist der Mindestlohn auch für diese 
Berufsgruppe eingeführt worden. Damit be-
kommen in Deutschland beschäftigte Gebäu-
dereiniger künftig fairere Löhne und zwar un-
abhängig davon, ob ihr Arbeitgeber seinen Sitz 
im Inland oder im Ausland hat. In- und auslän-
dische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Gebäudereinigerhandwerks werden damit 
gleichermaßen vor Lohndumping geschützt.  

Hinweis: Alle in Deutschland Beschäftigten 
des Gebäudereinigerhandwerks haben aktuell 
einen Anspruch auf einen Mindestlohn i. H. v. 
7,87 EUR in den alten Bundesländern und 
6,36 EUR in den neuen Bundesländern 
(BMAS, PM vom 29.6.2007).  
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Verzugszinsen 

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit 
dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 
BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils 
zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. 
Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach 
dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) 
getreten.  

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2007 
bis zum 31.12.2007 beträgt 3,19 Prozent. 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:  

 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 8,19 
Prozent 

 für einen grundpfandrechtlich gesicher-
ten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 
Abs. 1 BGB): 5,69 Prozent 

 für den unternehmerischen Geschäfts-
verkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 11,19 Pro-
zent 

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:  

 vom 1.1.2007 bis 30.6.2007: 2,70 Prozent  
 vom 1.7.2006 bis 31.12.2006: 1,95 Prozent  
 vom 1.1.2006 bis 30.6.2006: 1,37 Prozent  
 vom 1.7.2005 bis 31.12.2005: 1,17 Prozent  
 vom 1.1.2005 bis 30.6.2005: 1,21 Prozent  
 vom 1.7.2004 bis 31.12.2004: 1,13 Prozent  
 vom 1.1.2004 bis 30.6.2004: 1,14 Prozent  
 vom 1.7.2003 bis 31.12.2003: 1,22 Prozent  
 vom 1.1.2003 bis 30.6.2003: 1,97 Prozent  
 vom 1.7.2002 bis 31.12.2002: 2,47 Prozent  
 vom 1.1.2002 bis 30.6.2002: 2,57 Prozent  
 vom 1.9.2001 bis 31.12.2001: 3,62 Prozent  
 vom 1.9.2000 bis 31.8.2001: 4,26 Prozent  
 vom 1.5.2000 bis 31.8.2000: 3,42 Prozent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.  
 


